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1 Aufgabenstellung
Aufgabe dieser Beurteilung ist, das vorliegende Immissionsschutzgutachten für das o.g. 
Bauvorhaben auf Plausibilität zu prüfen und ggf. Anmerkungen, Anregungen oder Kritik zu 
äußern.
Grundlage  dieser  Beurteilung  sind  Teile  der  Bauantragsunterlagen,  das 
Immissionsschutzgutachten  sowie  Angaben  des  Auftraggebers  (diese  werden  an  den 
jeweiligen Stellen ausgewiesen).

2 Prüfung

2.1 Geruchsimmissionsprognose
Die Geruchsimmissionsprognose weist bezüglich der gebotenen Transparenz erhebliche 
Mängel auf, so dass die notwendige Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist.
So fehlt z.B. jede grafische Darstellung der Berechnungsergebnisse. Stattdessen enthält 
das  Immissionsschutzgutachten  lediglich  eine  Tabelle  auf  S.  10  von  16,  in  der  die 
Berechnungsergebnisse aufgestellt  sind. Ein derartiges Vorgehen ist völlig inakzeptabel 
und entspricht nicht den Anforderungen an Gutachten.

2.2 Herleitung der Großvieheinheiten (GV)
Zur Berechnung der Geruchsimmissionen im Umfeld einer Anlage müssen zunächst die 
Emissionen  aller  relevanten  Emittenten  erfasst  und  berechnet  werden.  Das  geschieht 
mittels durchschnittlicher Tiergewichte in Großvieheinheiten (1 GV = 500 kg) und einem 
tierart- und haltungsspezifischen Emissionsfaktors in Geruchseinheiten (GE) pro GV und 
Sekunde (GE/(GV*s)).
Den Anlagen 1 und 2 sind die Ansätze des Gutachters der Antragstellerin zu entnehmen.
Demnach setzt der Gutachter für jedes Mastschwein pro Tierplatz (TP) 0,13 GV an. Dieser 
Wert ist sachgerecht für den Mastspannenbereich von 25 – maximal 110 kg. Derzeit liegt 
das von den Schlachthöfen gewünschte und deshalb auch für den Lieferanten lukrativste 
Mastendgewicht bei 115 – 120 kg (etwa 95 – 97 kg „am Haken“). Da Abweichungen von 
der Norm mit finanziellen Verlusten gleichzusetzen ist,  muss auch davon ausgegangen 
werden, dass jeder Schweinemäster bestrebt ist,  das beste Ergebnis zu erwirtschaften 
und dementsprechend schwere Tiere zu liefern. Für Tiere mit einem Endgewicht von 115 
kg gibt die einschlägige Literatur einen GV-Faktor von 0,14 an, für Endgewichte von 120 
kg sogar 0,15.
Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Ferkel  typischer  Weise  mit  einem 
Durchschnittsgewicht von etwa 28 kg („Mastläufer“) geliefert werden, so dass auch das 
Anfangsgewicht und damit das Durchschnittsgewicht im Bestand, wonach sich der GV-
Faktor richtet, steigt.
Für eine ausreichend konservative (tendenziell überschätzende) Berechnung ist daher ein 
Ansatz von 0,14 GV/TP unverzichtbar bzw. eine Prognose, auf 0,13 HV/TP basierend, 
tendenziell unterschätzend.
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2.3 Geruchsemissionsfaktoren
Wie beim Ansatz der GV/TP fällt bei der  Wahl der Geruchsemissionsfaktoren auf, dass sie 
alle konsequent am unteren Limit angesiedelt sind.
So wählt der Gutachter der Antragstellerin den Geruchsemissionsfaktor von 40 GE/(GV*s). 
Dieser Wert ist in der Literatur zwar zu finden, stellt aber den niedrigsten Wert dar und 
kann  daher  nicht  Grundlage  einer  konservativen  Prognose  sein;  der  höchste  und 
mittlerweile gebräuchlichste ist 50 GE/(GV*s).
Im Bereich der Schweinemast ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Marktsituation und 
der aktuellen Erkenntnisse im Bereich der Emissionsfaktoren eine Prognose auf Basis von 
weniger als 0,14 GV/TP und weniger als 45 GE/(GV*s) als unterschätzend einzustufen.
Diese Unterschätzung betrifft im vorliegenden Fall die Hofstellen Horn, Sander, Rohlfs und 
die Teilaussiedlung Sander, also mehr oder weniger die gesamte Vorbelastung.

Die Emissionsfaktoren der Rinderhaltung liegen mit 8,5 GE/(GV*s) ebenfalls konsequent 
am unteren Ende der in der einschlägiger Literatur zu findenden Spanne. Im Freistaat 
Sachsen,  in  dem  traditionell  sehr  viel  Rinderhaltung  betrieben  und  entsprechend 
umfassend untersucht  wird,  ist  mit  Ausnahme der  Laufstall/Tretmist-Haltung immer ein 
Faktor von 12 GE/(GV*s) anzusetzen.
Der  vom  Gutachter  der  Antragstellerin  gewählte  Faktor  ist  deshalb  wiederum 
unterschätzend.

2.4 Rechenlaufprotokolle: Rauhigkeitslänge (z0) und Anemometerhöhe
Dem Anhang 1 ist  zu entnehmen, dass der Anlagenstandort hauptsächlich durch nicht 
bewässertes Ackerland mit der Rauhigkeitslänge 0,05 m gemäß der Tabelle 14 in der TA 
Luft, Anhang 3, Kapitel 5 geprägt ist. Die Ortschaft Groß Köhren, in der die meisten der 
vorbelastenden Betriebe angesiedelt sind, ist als nicht durchgängige städtische Prägung 
zu werten (z0 = 1,00 m).
Die  Zusatzbelastung  durch  die  geplante  Anlage  berechnet  der  Gutachter  der 
Antragstellerin  mit  einer  Rauhigkeit  von 0,20 m, während er  die  Gesamtbelastung auf 
Basis einer Rauhigkeit von 0,05 prognostiziert.
Daraus ergeben sich folgende Probleme:
Mit der Rauhigkeitslänge wird die Anenometerhöhe automatisch angepasst, sofern es sich 
wie  im  vorliegenden  Fall  um  eine  Berechnung  mit  einer  AKTerm 
(Ausbeitungsklassenzeitreihe) handelt.  Mit  Veränderung der Anemometerhöhe tritt  auch 
eine Veränderung der Windgeschwindigkeiten und u.U. auch der Windrichtungen ein. 
Dazu die VDI Richtlinie 3783 Blatt 13 Punkt 4.8.3 zur Anemometerhöhe:  „Ist die mittlere 
Rauhigkeitslänge  in  der  Umgebung  der  tatsächlichen  Messposition  gleich  der  in  der  
Ausbreitungsberechnung  verwendeten  Rauhigkeitslänge  (jeweils  Werte  nach  TA  Luft,  
Anhang 3, Tabelle 14), ist als Anemometerhöhe die tatsächliche Messhöhe anzugeben.  
Sonst  ist  es  erforderlich,  die  gemessenen  Werte  von  Windgeschwindigkeit  und  
Windrichtung  anzupassen,  in  der  Regel  durch  die  Festlegung  einer  rechnerischen  
Anemometerhöhe“.
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I.d.R. steigen die Prognosewerte mit zunehmender Anemometerhöhe.
Da im vorliegenden Fall eine Ausbreitungsberechnung für die Gesamtbelastung mit einer 
Rauhigkeitslänge von 0,05 m angestellt wurde, ist de facto die Anemometerhöhe auf ein 
Minimum (3,9 m) gesetzt worden (s. Anlage 8 – Rechenlauf vom  30-03-2011), was zu 
extrem hohen Windgeschwindigkeiten führt.
Das  ist  zum  einen  nicht  sachgerecht,  da  die  Transmission  der  Emissionen  aus  den 
innerörtlichen  Betrieben  maßgeblich  durch  die  Rauhigkeit  in  der  Ortschaft  (1,00  m) 
bestimmt  wird  und  zum  anderen  verursachen  die  daraus  resultierenden  hohen 
Windgeschwindigkeiten eine deutliche Unterschätzung der Immissionsbelastungen im Ort.
Da  AUSTAL2000  mit  nur  einer  Rauhigkeitslänge  arbeiten  kann,  kommt  in  solchen 
Situationen wie der vorliegenden nur eine Art des Vorgehens in Frage:
Es  wird  die  durchschnittliche  Rauhigkeit  über  das  nähere  Umfeld  aller  relevanten 
Emittenten  gebildet  und  als  Grundlage  für  die  Berechnung  der  Gesamtbelastung 
verwendet – im vorliegenden Fall etwa 0,20 m.
Das  Ergebnis  der  Gesamtbelastungsberechnung  ist  dann  der  Berechnung  der 
Zusatzbelastungen aus Nordwesten und der  innerörtlichen Vorbelastung gegenüber  zu 
stellen, um zu überprüfen, in wie fern die ermittelten Ergebnisse realistisch sein können.
Der  bisher  geleistete  Untersuchungsumfang  in  diesem  Zusammenhang  ist  mit 
unzureichend zu bezeichnen.

2.5 Rechenlaufprotokolle: Quellmodellierung
Der Gutachter der Antragstellerin modelliert die beiden Schornsteine der geplanten Anlage 
als Punktquellen in 14 m Höhe.
Aufgrund der Bauzeichnungen stellt sich die Frage, ob diese Art der Quellmodellierung 
sachgerecht ist.
Denn  zum  einen  befinden  sich  laut  Zeichnungen  zusätzlich  zu  den  angeflanschten 
Ablufttürmen noch weiter Rohre auf dem First, die wie Schornsteine aussehen.
Zum anderen  ist  nicht  auszuschließen,  dass  aufgrund  der  Bauart  der  Ablufttürme  als 
massive Konstrukte eine Um-/Überströmung dieser zu berücksichtigen ist. Da mir keine 
Unterlagen mit detaillierten Höhenangaben und Ausmaßen zur Verfügung stehen, kann ich 
diese Frage nicht abschließend beantworten.
Des weiteren ist  das Lüftungskonzept insgesamt unzureichend beschreiben (zumindest 
nach  meiner  Aktenlage).  Nach  Punkt  4  –  Landwirtschaftliche  Betriebsbeschreibung  – 
sollen  in  Summe  12  Lüfter  in  einer  Giebelwand  installiert  werden,  jedoch  ist  nicht 
beschrieben wo und wie die Abluftführung letzten Endes gestaltet sein wird (Zeichnungen 
dazu  fehlen  in  meinen  Unterlagen).  Ferner  ist  der  Ansatz  von  20  Pa  Druckgefälle 
unsachgemäß.  Es  ist  bei  der  vorliegenden  Planung  mit  deutlich  höheren  Drücken  zu 
rechnen,  was  letztlich  zu  geringeren Lüftungsraten  als  in  der  Lüftungsberechnung der 
Antragstellerin dargelegt.

2.6 Ammoniakkonzentrationen und Stickstoffdepositionen
Aus den Berechnungen des Gutachters der Antragstellerin ist zu entnehmen, dass weder 
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der  Richtwert  für  die  Ammoniakkonzentration  (3  µg/m³)  noch  der  für  die 
Stickstoffdeposition (4 kg/(ha*a)) eingehalten werden kann.
Nachdem der Gutachter der Antragstellerin diese Sachverhalte feststellt, führt er an, dass 
das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen sei. Das 
ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
das  Bundesimmissionsschutzgesetz  (BImSchG)  keine  Kompensierungsmaßnahmen 
kennt,  wie  es  z.B.  das  Naturschutzgesetz  tut.  Das  bestätigt  der  Erlass  des 
Umweltministeriums  NDS vom 07.03.2008  und  schreibt  zudem vor,  dass  „lediglich  in 
denjenigen  Fällen,  in  denen  eine  Gefährdung  stickstoffempfindlicher  Pflanzen  und 
Ökosysteme durch Ammoniak und Stickstoffdeposition ausgeschlossen werden kann, … 
die  Genehmigungsvoraussetzungen  vor(liegen)  und  eine  immissionsschutzrechtliche  
Genehmigung … gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu erteilen“ ist.
Im vorliegenden Fall gibt es daher für die UNB wenig bis gar keinen Ermessensspielraum.
Ferner  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  unter  den gegebenen Umständen (Schweinemast 
Sander) die Ammoniakkonzentrationen im westlich angrenzenden Wald auch deutlich über 
10 µg/m³ liegen können und deshalb eine Primärschädigung des Waldökosystems durch 
die beantragte Anlage zu befürchten ist.
Des weiteren scheint die Stickstoffdeposition mit AUSTAL2000 automatisch hergeleitet zu 
sein, was nach dem Erlass des MU NDS vom 11.04.2011 nicht mehr zulässig ist,  weil 
dadurch die Deposition unterschätzt wird.

3. Fazit
Das Immissionsschutzgutachten ist teilweise nicht nachvollziehbar und ermöglicht keine 
abschließende Beurteilung der zu erwartenden Immissionssituation.
Der Gutachter der Antragstellerin hat mehrere handwerkliche Fehler begangen, die eine 
Unterschätzung der Immissionsbelastungen erwarten lassen.
Sowohl  die  Ammoniakkonzentrationen  als  auch  die  Stickstoffdepositionswerte  in  den 
angrenzenden  Wäldern  überschreiten  die  nach  der  Erlasslage  in  NDS  zulässigen 
Höchstgrenzen.

Knut Haverkamp
Dipl.-Ing. (FH) Wald und Forstwirtschaft
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Anhang 1 – Satellitenbild vom Anlagenstandort
Abbildung 1 - Satellitenbild vom Anlagenstandort
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